
Das von der Bundesversammlung am 18. März 1994 beschlossene Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen 
im Ausländerrecht sieht bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die folgenden Massnahmen vor:

Verfahrensstadium Tatbestand Rechtsfolge Rechtsmittel

Während der Vorberei
tung des Entscheides 
über die Aufenthaltsbe
rechtigung des Auslän
ders, d.h. vor dem erst
instanzlichen Entscheid 
im Asyl- oder Wegwei- 
sungsverfahren

Wenn ein Ausländer, der keine
Aufenthalts- oder Niederlas
sungsbewilligung besitzt,

♦ sich im Asyl- und Wegwei
sungsverfahren weigert, seine 
Identität offenzulegen, mehrere 
Asylgesuche unter ver
schiedenen Identitäten ein
reicht, wiederholt einer 
(behördlichen) Vorladung ohne 
ausreichende Gründe keine 
Folge leistet,

♦ ein ihm zugewiesenes Gebiet 
verlässt oder ihm verbotenes 
Gebiet betritt (vgl. unten Ein-/ 
Ausgrenzung),

♦ eine Einreisesperre missachtet 
hat und nicht sofort weggewie
sen werden kann,

♦ nach einer rechtskräftigen 
Ausweisung oder nach einer 
unbedingten Landesverweisung 
ein Asylgesuch einreicht, oder

♦ Personen ernsthaft bedroht 
oder an Leib und Leben erheb
lich gefährdet und deshalb 
strafrechtlich verfolgt wird oder 
verurteilt worden ist, ...

... kann er von der zuständigen 
kantonalen Behörde für höchstens 
drei Monate in Haft genommen 
werden.

♦ Die Rechtmässigkeit und An
gemessenheit der angeordne
ten Haft sind spätestens nach 
96 Stunden durch eine richterli
che Behörde aufgrund einer 
mündlichen Verhandlung von 
Amtes wegen zu überprüfen.

♦ Der inhaftierte Ausländer kann 
einen Monat nach der Haft
überprüfung ein Haftentlas
sungsgesuch einreichen, wo
rüber die richterliche Behörde 
innert acht Tagen aufgrund ei
ner mündlichen Verhandlung zu 
entscheiden hat.

♦ Ein erneutes Haftentlassungs
gesuch kann nach einem 
Monat gestellt werden.

sog. Vorbereitungshaft



Verfahrensstadium Tatbestand Rechtsfolge Rechtsmittel

Nach Eröffnung des 
erstinstanzlichen Weg
oder Ausweisungsent
scheides

Wenn sich der Ausländer gestützt 
auf einen der obigen Tatbestände 
(vgl. Vorbereitungshaft) bereits in 
Haft befindet,...

... kann er von der zuständigen 
kantonalen Behörde zur Sicher
stellung des Vollzugs in Haft be
lassen werden.

Wenn der Ausländer ein ihm zu
gewiesenes Gebiet verlässt oder 
ihm verbotenes Gebiet betritt,...

... kann er von der zuständigen 
kantonalen Behörde zur Sicher
stellung des Vollzugs in Haft ge
nommen werden.

Wenn der Ausländer eine Einrei
sesperre missachtet hat und nicht 
sofort weggewiesen werden kann,

Wenn der Ausländer Personen 
ernsthaft bedroht oder an Leib und 
Leben erheblich gefährdet und 
deshalb strafrechtlich verfolgt wird 
oder verurteilt worden is t,...______
Wenn konkrete Anzeichen be
fürchten lassen, dass sich der 
Ausländer der Ausschaffung ent- 
ziehen w ill,..._________________

sog, Ausschaffungshaft

Die Haft darf höchstens drei Mona 
te dauern. Stehen dem Vollzug der 
Weg- oder Ausweisung besondere 
Hindernisse entgegen, so kann sie 
um höchstens sechs Monate 
verlängert werden.____________

Die Rechtmässigkeit und An
gemessenheit der angeordne
ten Haft sind spätestens nach 
96 Stunden durch eine richter
liche Behörde aufgrund einer 
mündlichen Verhandlung von 
Amtes wegen zu überprüfen.

Der inhaftierte Ausländer kann 
einen Monat nach der Haft
überprüfung ein Haftentlas
sungsgesuch einreichen, worü 
ber die richterliche Behörde in
nert acht Tagen aufgrund einer 
mündlichen Verhandlung zu 
entscheiden hat.

Ein erneutes Haftentlassungs
gesuch kann nach zwei Mona
ten gestellt werden.
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Sowohl

während der Vorberei
tung des Entscheides 
über die Aufenthaltsbe
rechtigung des Auslän
ders, d.h. vor dem erst
instanzlichen Entscheid 
im Asyl- oder Wegwei- 
sungsverfahren

als auch

nach Eröffnung des 
erstinstanzlichen Weg
oder Ausweisungsent
scheides

Einem Ausländer, der keine Au
fenthalts- oder Niederlassungs
bewilligung besitzt und der die öf
fentliche Sicherheit und Ordnung 
stört oder gefährdet, (insbe
sondere zur Bekämpfung des 
widerrechtlichen Betäubungs
mittelhandels) ...

... kann die zuständige kantonale 
Behörde die Auflage machen, ein 
ihm zugewiesenes Gebiet nicht zu 
verlassen oder ein bestimmtes 
Gebiet nicht zu betreten.

♦ Gegen die Anordnung dieser 
Massnahmen kann bei einer 
kantonalen richterlichen Be
hörde Beschwerde geführt wer
den.

♦ Die Beschwerde hat keine auf
schiebende Wirkung.

♦ Nachfolgend steht der ordentli
che kantonale Instanzenzug 
und schliesslich die Verwal- 
tungsgerichtsbeschwerde ans 
Bundesgericht offen.

sog. Ein* und Ausgrenzung

Bei Nichtbefolgen der Auflage 
droht bis zum erstinstanzlichen 
Entscheid die Anordnung der Vor
bereitungshaft und danach die 
Anordnung der Ausschaffungs- 
haft als Sanktion (vgl. oben).

Wird die Massnahme der Ein- oder 
Ausgrenzung hingegen auf Perso
nen angewandt, bei denen der 
Vollzug der Weg- oder Auswei
sung aus rechtlichen oder tatsäch
lichen Gründen undurchführbar ist, 
so kann ein Ausländer, der sich 
nicht an die Anordnungen hält, mit 
Gefängnis bis zu einem Jahr oder 
mit Haft bestraft werden.
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